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Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem Jahresbericht 2015 blickt der Landesbe-
trieb Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg (EBBW) auf das erste Jahr seines 
Bestehens zurück.  
 
Zum 1. Januar 2015 wurden der Landesbetrieb 
„ Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg“  und 
der Landesbetrieb „ Beschussamt Ulm“  in der 
Abteilung 10 des Regierungspräsidiums Tübingen 
zusammengeführt. Dieser Zusammenschluss hat 
sich bereits jetzt bewährt. 
 
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen 
Baden-Württemberg ist mit seiner Zentrale in 
Stuttgart und den elf im Land verteilten Dienststel-
len ein Musterbeispiel für eine effiziente und effek-
tive Behörde. Aufgrund der Gemeinsamkeiten 
kommt es zu Synergien beispielsweise in den 
Bereichen EDV-Ausstattung, Prüfmittelüberwa-
chung und Qualitätsmanagement, und administra-
tive Aufgaben, vor allem im Rechnungswesen, 
können nun noch effizienter erledigt werden. 
 
Neben der Fusion der früheren Landesbetriebe lag 
eine weitere große Herausforderung für die Kolle-
ginnen und Kollegen darin, dass zum Jahresanfang 
2015 das novellierte Eichrecht mit wesentlichen 
Änderungen in Kraft getreten ist. 
 
 
 
 

Seitdem gelten für alle Messgeräte die gleichen 
Anforderungen, egal ob sie in der Bundesrepublik 
Deutschland auf den Markt gebracht werden oder 
anderswo in der Europäischen Union. Ich begrüße 
dieses neue Regelungssystem, weil es innovati-
onsoffen ist und technologische Neuentwicklun-
gen zeitnah erfassen kann. 
 
Die Tätigkeiten des Landesbetriebs Eich- und Be-
schusswesen sind in unserer modernen Gesell-
schaft mit ihrem globalisierten Warenverkehr un-
verzichtbar. Die regelmäßig durchgeführten 
Schwerpunktaktionen, Überwachungen und Prü-
fungen sorgen für das richtige Maß und Gewicht, 
für die richtige Verwendung von Messwerten und 
Messgeräten und für Sicherheit in der Waffen- 
und Munitionstechnik sowie bei sicherheitstech-
nischen Materialien. Damit leistet die Eich- und 
Beschussverwaltung einen wichtigen Beitrag zum 
Verbraucherschutz. 
 
Der vorliegende Jahresbericht zeigt, dass der 
Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen 2015 
erfolgreich gearbeitet hat.  
 
In erster Linie ist dies das Verdienst der Beschäf-
tigten der Eich- und Beschussverwaltung, die sich 
mit großer Kompetenz und beeindruckendem En-
gagement ihren anspruchsvollen Aufgaben wid-
men. Diesen Kolleginnen und Kollegen gilt mein 
besonderer Dank. 
 
Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, wün-
sche ich nun interessante Einblicke in die Arbeit 
der Eich- und Beschussverwaltung in Baden-
Württemberg im Jahr 2015.  
 

 
Tübingen, 21.03.2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dr. Jörg Schmidt 
Regierungspräsident 
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Das gesetzliche Messwesen hat mit dem Inkraft-
treten des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) 
und der Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
zum 01.01.2015 eine richtungsweisende Neu-
ordnung erfahren. Mit der Modernisierung des 
Eichrechts wird zugleich das bestehende hohe 
Schutzniveau des deutschen Messwesens bei-
behalten. Es schafft ein Qualitätssiegel für Her-
steller von Messgeräten und sichert einen laute-
ren Handelsverkehr. Zudem schafft die Neurege-
lung einheitliche Vorgaben für den Marktzutritt 
von Messgeräten - unabhängig davon, ob das 
jeweilige Gerät europäisch oder national geregelt 
ist. Dies bedeutet für die betroffenen Wirt-
schaftsakteure eine deutliche Vereinfachung und 
ist ein Beitrag zum Bürokratieabbau. 
 
Diese Neuregelung des deutschen Eichrechts 
und der  Zusammenschluss des Landesbetriebs 
„ Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg“  mit 
dem Landesbetrieb „ Beschussamt Ulm“  stellten 
im vergangenen Jahr die größten Herausforde-
rungen für unsere Organisation dar.  Der neue 
Landesbetrieb hat  seine Arbeit unter dem Na-
men „ Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg“  (EBBW) aufgenommen und als 
Abteilung 10 sind wir ein Teil des Regierungsprä-
sidiums Tübingen. Dank der motivierten, kompe-
tenten und engagierten Beschäftigten der Eich- 
und Beschussverwaltung konnten diese zusätzli-
chen Aufgaben bewältigt werden. 
 
Nach wie vor ist der zentrale Zweck des Mess- 
und Eichgesetzes, den Verbraucher beim Erwerb 
messbarer Güter und Dienstleistungen zu schüt-
zen und einen lauteren Wettbewerb im Wirt-
schaftsleben sicherzustellen. Das Beschusswe-
sen sorgt mit der Prüfung und Zulassung von 
Waffen und Munition nach den Vorschriften des 
Waffen- und Beschussrechts für die Sicherheit 
des Schützen und seiner Umgebung.  
 
Die Eich- und Beschussverwaltung prüfte im 
vergangenen Jahr ungefähr eine halbe Million 
Messgeräte und kontrollierte mehr als 150.000 
Fertigpackungen. Hinzu kamen die knapp 
300.000 geprüften Waffen, was ca. 70% aller in 
Deutschland hergestellten erlaubnispflichtigen 
Waffen entspricht. Allein diese Zahlen verdeutli-
chen, welch hohes Pensum die Kolleginnen und 
Kollegen zu erledigen hatten. 

 
 
Der Jahresbericht stellt die vielfältigen Arbeitsfel-
der anschaulich dar. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Eich- und Beschussverwaltung mit 
ihren besonderen Fachkenntnissen und ihrem gro-
ßen Engagement waren auch im Jahr 2015 ein 
Garant für den Verbraucherschutz und einen fairen 
Wettbewerb unter den Anbietern. 
 
 
Stuttgart, 21.03.2016 
 

 
 
Harald Schneider 
Leiter des Eich- und Beschusswesens B.-W. 
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FUSION  ZUM LANDESBETRIEB EICH- UND BESCHUSSWESEN 
BADEN-WÜRTTEMBERG (EBBW) 

 
Ein neuer Landesbetrieb ist entstanden!  
Am Jahresanfang sind die Landesbetriebe 
„ Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg“  
und „ Beschussamt Ulm“  zum Landesbetrieb 
„ Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg“  zusammengeführt worden. Die 
Zentrale befindet sich in Stuttgart und der Vollzug 
des Mess- und Eichrechts sowie des Waffen- 
und Beschussrechts erfolgen nun über elf im 
Land verteilte Dienststellen. Die bisherigen Lan-
desbetriebe haben sich als technische Dienstleis-
ter gesehen, die sowohl hoheitliche als auch pri-
vatrechtliche Aufgaben wahrnehmen. Mit mo-
derner Technik, hoch spezialisierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, einem Qualitätsmana-
gementsystem, akkreditierten Prüflabors und ei-
nem eigenen Budget wird der neue Landesbe-
trieb diesen Charakter weiterleben. 

 

Ministerialdirektor Schumacher vom Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg 
betonte anlässlich seines Besuchs beim Be-
schussamt Ulm im Juli 2015, es sei richtig gew e-
sen, die Mess- und Eichverwaltung und das Be-
schusswesen in Baden-Württemberg zum Jahres-
beginn in einen Landesbetrieb zusammenzuführen. 
Aufgrund der Gemeinsamkeiten etwa mit Blick auf 
Qualitätsmanagement, Prüfmittelüberwachung und 
EDV-Ausrüstung, entstünden Synergien. Administ-
rative Aufgaben, beispielsweise im Bereich Rech-
nungswesen, könnten nun noch effizienter erledigt 
werden.  

 

 
Das Organigramm im Jahre 2015 stellt sich nun wie folgt dar: 
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Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 

DER LANDESBETRIEB EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-
WÜRTTEMBERG (EBBW)  

 
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen 
Baden-Württemberg (EBBW) besteht  wie im 
Organigramm dargestellt aus 8 Referaten inner-
halb der Abteilung 10. Mit den acht Eichämtern 
in Albstadt, Fellbach, Freiburg, Heilbronn, Karls-
ruhe, Mannheim, Ulm-Dornstadt , Ravensburg, 
der Direktion in Stuttgart und dem Beschussamt 
in Ulm ist das EBBW im Land gut aufgestellt. In 
vielen Bereichen sorgt das Eich- und Beschuss-
wesen Baden-Württemberg für das richtige Maß, 
für richtiges Messen und die korrekte Füllmenge 
von abgepackten Waren. Ebenso führt das 
EBBW Prüfungen und Zertifizierung im Bereich 
der Waffen-, Munitions- und Sicherheitstechnik 
durch. 

Es leistet damit einen aktiven Beitrag zur Sicher-
heit sowie zum Verbraucherschutz und für den  
lauteren Wettbewerb.  
Auch für die metrologische Überwachung in Ba-
den Württemberg, hier insbesondere für Ver-
wendungs- und Marktüberwachung, ist das 
EBBW zuständig. Zudem unterhält es eine Kon-
formitätsbewertungsstelle  mit der Kennnummer 
0103, welche verschiedene Konformitätsbewer-
tungsverfahren nach dem Mess- und Eichgesetz 
bzw. nach EG-Richtlinien anbietet. 

 

 

DIE ERTRÄGE  2015 

 
Durch die Fusion der Landesbetriebe werden 
auch die Erträge im Ganzen gesehen. Um Ver-
gleichsmöglichkeiten zu den vergangenen Jahren  

zu schaffen, werden die Erträge aus hoheitlicher 
und aus privatrechtlicher Tätigkeit zusätzlich an-
teilig für das Eich- sowie Beschusswesen darge-
stellt. 

 
 
 

 
Tätigkeit / Arbeitsbereich  

Erträge aus hoheitlicher Tätigkeit   13.180.479 

Eichwesen 11.594.471 

Beschusswesen 1.586.008 

Erträge aus privatrechtlicher Tätigkeit   1.952.696 

Eichwesen 1.313.961 

Beschusswesen 638.735 

Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern  129.845 

Erträge aus Dienstleistungen für die Abteilung 11  9.310 

Gesamt  15.272.330 
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DIE ÜBERSICHT DER TÄTIGKEITSBEREICHE 

 
Da das Beschussamt erst ab 2016 mit vergleichbaren Kostenträgern arbeitet, wird in der Darstellung der 
Tätigkeitsbereiche für 2015 noch zwischen Eich- und Beschusswesen getrennt. 

 

 
 
 

 

 

Eichtechnische 
Tätigkeiten 

54,7% 

Überwachungen 
9,2% Owi's 

1,2% 

Controlling, 
Verwaltung, 

Rechnungswesen 
21,5% 

Gremien und 
Ausschüsse 

3,8% 

Aus- und 
Fortbildung 

7,5% 

Tätigkeiten der 
Konformitäts-

bewertungsstelle 
0103 
2,1% 

Tätigkeitsbereiche Eichwesen - 2015 

Waffentechnik 
30% 

Munitionstechnik 
14% 

Materialprüfung 
22% 

Sonderaufgaben 
9% 

Verwaltung und 
Gebäude-

management 
19% 

Gremien und 
Ausschüsse 

3% 

Amtshilfetätigkeiten 
3% 

Tätigkeitsbereiche Beschusswesen - 2015 
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DIE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 

 
Für das Eich- und Beschusswesen in Baden-
Württemberg waren im Dezember 2015 insge-
samt 209 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. 
Die Entwicklung der Mitarbeiterzahlen und der 
Vollzeitäquivalente in den vergangenen Jahren ist 
in der folgenden Grafik dargestellt. 

 
Bis 2014 noch für das Mess- und Eichwesen, ab 
2015 ist die Zahl der 26 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen ( 23 Vollzeitäquivalente) des Beschuss-
amtes Ulm durch die Fusion in die Gesamtheit 
mit eingeflossen.  

 

 
 

DIE TÄTIGKEIT ALS KONFORMITÄTSBEWERTUNGSSTELLE (KBS ) 0103 

 
Konformitätsbewertungsstellen (KBS) sind Stel-
len, die im Zusammenhang mit dem Inverkehr-
bringen von Messgeräten dem Hersteller Nach-
weise der Erfüllung von gesetzlichen Anforde-
rungen liefern und ihn somit unterstützen, die 
Konformität seiner Produkte zu erklären. Zustän-
dig für die Anerkennung der Stellen nach dem 
Mess- und Eichgesetz sowie nach EU-Richtlinien 
ist in Deutschland das Bundesministerium für 
Wirtschaft. Die Anforderungen an Konformitäts-
bewertungsstellen sind unter anderem Neutrali-
tät und Kompetenz. Durch die Tätigkeit von Kon-
formitätsbewertungsstellen wird eine einheitliche 
Vermarktung von Produkten gewährleistet. 
 

Das Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg (EBBW) ist die Konformitätsbewer-
tungsstelle mit der Kennnummer 0103 und ist für 
verschiedene Konformitätsbewertungsverfahren 
sowohl nach dem Mess- und Eichgesetz als auch 
nach EU-Richtlinien anerkannt. Die Verfahren um-
fassen im Wesentlichen die Module F und F1 für 
verschiedene Messgerätearten. Der genaue Tä-
tigkeitumfang ist in einer Übersichtsliste auf den 
Internetseiten der AGME unter Fachinformatio-
nen zu finden.  
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DAS ERSTE JAHR MIT  „ MessEG“  UND „ MessEV“  
 

Das gesetzliche Messwesen hat mit dem Inkraft-
treten des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) 
sowie der Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
eine richtungsweisende Neuordnung erfahren. 
Für das Inverkehrbringen von Messgeräten, die 
nicht in europäischen Richtlinien geregelt sind, 
wird ein Verfahren eingeführt, welches sich an 
den europäischen Verfahren mit Konformitäts-
bewertung und Konformitätserklärung orientiert. 
Damit wurde die hoheitliche deutsche Erstei-
chung abgeschafft und ein Großteil der Verant-
wortung auf die Wirtschaftsakteure verlagert. 
Erstmals werden die Marktüberwachung und die 
Verwendungsüberwachung neben der Eichung 
als wichtige Aufgaben der Länder detailliert be-
schrieben. Mit zunehmender Globalisierung des 
Handels wird es erforderlich, sich auf internatio-
nale Standards zu verständigen, Mess- und Kon-
trollverfahren auf vergleichbare Grundlagen zu 
stellen und gemeinsame Begriffe zu verwenden. 

Messgeräte und Messprinzipien haben sich nicht 
zuletzt durch die Möglichkeiten der Elektronik und 
der Datenverarbeitung weiterentwickelt. Dem 
muss das neue Gesetz gerecht werden, auch um 
zukünftige Entwicklungen im bestehenden System 
abbilden zu können. 
Die Inhalte des neuen Eichrechts wurden den 
Eichbediensteten bereits im Jahre 2014 an insge-
samt 12 internen Veranstaltungen vermittelt. Die 
Schulungen wurden von sechs Kolleginnen und 
Kollegen durchgeführt, die bei der Deutschen Aka-
demie für Metrologie zu Multiplikatoren ausgebil-
det wurden. Um die komplexen Schulungsinhalte 
effizient und nachhaltig zu vermitteln, waren Onli-
ne-Schulungen vorgeschaltet und Fitnesstests 
nachgeschaltet.  Der guten Vorbereitung ist es zu 
verdanken, dass mit dem Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes zum 01.01.2015 keine nennenswerten 
Komplikationen aufgetreten sind. Für das vergan-
gene Jahr galt es die Neuerungen und Verände-
rungen anzuwenden und zu festigen. 
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ZIELE UND AUFGABEN DER METROLOGISCHEN ÜBERWACHUNG 

 

 

 

 
        Gliederung der Metrologischen Überwachung nach dem Mess- und Eichgesetz Abschnitt 6 

 
 
MARKTÜBERWACHUNG 

 
Die europaweit durch entsprechende Richtlinien 
für das Inverkehrbringen von Geräten im Be-
reich des gesetzlichen Messwesens und dem 
Medizinprodukterecht harmonisierten Vorschrif-
ten verzichten heute auf eine staatliche Prüfung 
als Voraussetzung für den Marktzugang. Die 
bisherigen Bauartzulassungen und Ersteichun-
gen werden durch Konformitätsbewertungsver-
fahren ersetzt. Inverkehrbringer müssen unter 
Inanspruchnahme von Konformitätsbewer-
tungsstellen in eigener Verantwortung sicher-
stellen, 

dass ihre Produkte den harmonisierten Vorschrif-
ten entsprechen. Dieser Ansatz der Richtlinien 
nach dem „ Neuen Konzept“  wurde nun mit dem 
MessEG in Deutschland auch auf den bisher na-
tional geregelten Bereich ausgedehnt. Unabding-
bare Vorrausetzung für ein Funktionieren einer 
solchen Marktzugangsregelung ist eine effiziente 
Marktüberwachung. Das Eich- und Beschusswe-
sen Baden-Württemberg (EBBW) stellt daher in 
den Bereichen des Eichrechts und des Medizin-
produkterechtes sicher, 

 

Metrologische 
Überwachung 

Marktüberwachung von 
Produkten 

Verwendungs-
überwachung 

Aufsicht über staatlich 
anerkannte Prüfstellen 

Der Begriff „ metrologische Überwachung“  wird 
im gesetzlichen Messwesen bereits seit langem 
als Oberbegriff für verschiedene behördliche 
Überwachungsaufgaben im Eich- und Be-
schusswesen verwendet. Mit dem neuen Mess- 
und Eichgesetz erhielt die „ metrologische Über-
wachung“  nun ihren eigenen Abschnitt und be-
schreibt nicht nur zwei wichtige Standbeine der 
Tätigkeiten des EBBW, sie dient damit auch als 
Grundlage für Regelungen und Pflichten der zu-
ständigen Behörden auf diesem Gebiet. Die Met-
rologische Überwachung gliedert sich demnach 
in Marktüberwachung, Verwendungsüberwa-
chung und Aufsicht über staatlich anerkannte 
Prüfstellen. 

 

Da es sich bei der Prüfstellenüberwachung um 
staatlich beliehene Unternehmen handelt und die 
Überwachungsmechanismen nicht vergleichbar 
sind,  ist dieses keine Überwachung in eigentli-
chem Sinne. Die genauen Aktionen und Darstel-
lungen zur Durchführung aktiver und reaktiver 
Markt- und Verwendungsüberwachungen sind im 
metrologischen Überwachungskonzept des 
EBBW dargestellt. Basierend darauf erscheint ein 
jährlich wechselndes bundeseinheitliches Pro-
gramm der metrologischen Überwachung, in 
dem die einzelnen Überwachungsbereiche fest-
gelegt werden. In diesem Programm werden 
auch die Ergebnisse vorangegangener Aktionen 
der einzelnen Bundesländer zusammengefasst 
und veröffentlicht. 

 

 



 
10 

 
 

   
Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 
 

  

 

 
 
dass bereitgestellte und in Verkehr gebrachte 
Produkte den zugrundeliegenden Rechtsvor-
schriften entsprechen. Die Aufgabe besteht da-
rin, wirksam zu verhindern, dass unzulässige 
Produkte (Produkte im Sinne des Eichgesetzes § 
2 Nr. 10 sind Messgeräte, sonstige Messgeräte, 
Fertigpackungen und andere Verkaufseinheiten) 
in den Verkehr gebracht werden.  
 

 

Darüber hinaus werden Produkte, die bereits auf 
dem Markt erhältlich sind, auf ihre Konformität 
mit dem für sie geltenden Anforderungen über-
prüft. Unter anderem wird dies durch regelmäßig 
durchgeführte Schwerpunktaktionen erreicht. 
Damit wird eine Wettbewerbsverzerrung ver-
mieden und der Verbraucherschutz gestärkt. 

 

                        

       Zuständigkeitsbereiche im EBBW  

 
 

                                      

 

 

                                                       

m                         

                                    Schematische Darstellung der Verwendungsüberwachung 

Marktüberwachung 
im EBBW 

Medizinprodukterecht  

Medizinprodukte mit Messfunktion 
z.B. Blutdruckmessgeräte, Ergometer  

Eichrecht 

Messgeräte 
z.B. Nichtselbsttätige 
Waagen, Zapfsäulen, 
Abgasanalysatoren 

Fertigpackungen und 
Maßbehältnisse  

Verwendungsüberwachung 
im EBBW 

Anforderungen an das Verwenden von 
Messgeräten  

Anforderungen an das Verwenden von 
Messwerten 

z.B. Prüfung der ordnungsgemäßenAufstellung und Eignung des Messgerätes, Kennzeichnung und Sicherungen vorhanden, 
ordnungsgemäße Anzeige und Speicherung und Verwendung der Messergebnisse, ...

VERWENDUNGSÜBERWACHUNG 
 

 

Im Gegensatz zur Marktüberwachung hat das Tä-
tigkeitsfeld der Verwendungsüberwachung keine 
Grundlage in einer europäischen Verordnung o-
der Richtlinie. Sie ist eine nationale Regelung im 
Eichrecht und wird dennoch mit der gleichen 
Wichtigkeit wie die Marktüberwachung behan-
delt. Während sich die Marktüberwachung mit 
den Themen des Inverkehrbringens von Produk-
ten befasst,  

regelt die Verwendungsüberwachung das „ rich-
tige“  Verwenden von Messgeräten und Mess-
werten. So kontrolliert das EBBW zum Beispiel, 
ob Messgeräte ordnungsgemäß aufgestellt sind 
und die Eignung des Messgeräts für den vorge-
sehenen Verwendungszweck gegeben ist. Hier-
durch wird dem Verbraucher ein Schutz vor un-
sachgemäßer Verwendung von Messgeräten und 
Messwerten gewährleistet. 



 
11 

 
  

 

      
 

 
 

 

Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 

BERICHTE ÜBER  TÄTIGKEITEN 
 
 
Die Tätigkeiten des EBBW gliedern sich im Wesentlichen in:  
 
 
 
 
Prüfung  
 

·  von Messgeräten nach dem Eichrecht 
 
·  von Waffen nach dem Waffen- und Beschussrecht 
 
·  von Messgeräten nach dem Medizinproduktegesetz 
 

 
 
 
 
Überwachungen 
 

·  von staatlich anerkannten Prüfstellen 
 

·  von Fertigpackungen 
 
·  nach dem Medizinproduktegesetz 

 
 

 
 
Schwerpunktaktionen zur Überwachung von Messgeräten und von Medizinprodukten mit 
Messfunktion  

 
 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
 
 

Konformitätsbewertungsstelle  0103  
 
 
 
 
 
In den folgenden Tabellen sind die jeweiligen Messgerätearten / Waffenarten angegeben und die Anzahl 
der im Jahre 2015 erfolgten Prüfungen. Die Anzahl setzt sich aus den bestandenen und nicht 
bestandenen Prüfungen zusammen. 
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PRÜFUNG VON MESSGERÄTEN NACH DEM EICHRECHT 

 
 
 
 

Messgeräteart 

Anzahl  
 
 
Gesamtsumme 

bestanden 
nicht bestan-
den 

Längen- und Flächenmessgeräte 270 27 297 

Messwerkzeuge für Volumenmessung 86 0 86 

Lagerbehälter 10 0 10 

Füllstandsmessgeräte 54 0 54 

Schmierölmessanlagen 29 2 31 

Straßenzapfsäulen 18.425 451 18.876 

Messanlagen auf Tankwagen – Mineralöle 723 56 779 

Messanlagen für Milch 110 16 126 

Straßenzapfsäulen für flüssige Gase 825 69 894 

sonstige Messanlagen für Flüssigkeiten 605 49 654 

Wasserzähler 159 7 166 

Mengenumwerter / Messanlagen für Gas 237 10 247 

Gewichtstücke 6.344 59 6.403 

Fein- und Präzisionswaagen 7.081 554 7.635 

Handels- und Grobwaagen bis 50kg 24.991 2.197 27.188 

Handels- und Grobwaagen über 50kg 9.762 752 10.514 

Selbsttätige Waagen 1.496 181 1.677 

Eiersortiermaschinen 318 68 386 

Getreideprober 13 0 13 

Feuchtebestimmer 9 0 9 

Dichtemessgeräte 87 3 90 

Thermometer / Temperaturfühler 824 82 906 

Überdruckmessgeräte 5.673 103 5.776 

Wegstreckenzähler / Fahrpreisanzeiger 6.940 206 7.146 

Reifenluftmessgeräte 55.622 1.580 57.202 

Abgasmessgeräte für Kfz 11.252 233 11.485 

Messgeräte zur Verkehrsüberwachung 2.088 337 2.425 

Stoppuhren, Zeitzähler 29 0 29 

Sonstige Messgeräte 3.134 118 3.252 

Summe:  157.196 7.160 164.356 
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PRÜFUNG VON WAFFEN NACH DEM WAFFEN- UND BESCHUSSREC HT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Waffenart 

Anzahl  
 
 

Gesamtsumme 
bestanden 

nicht   
bestanden 

Böller 360 15 375 

Modellkanonen 8 0 8 

Vorderlader 94 9 103 

Langwaffen 97.457 1.486 98.943 

Kurzwaffen 179.084 67 179.151 

Summe:  277.003 1.577 278.580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Beschussamt in Ulm ist die einzige Prüf- und 
Zertifizierungsstelle für Waffen-, Munitions- und 
Sicherheitstechnik in Baden-Württemberg und 
eines der modernsten Institute dieser Art. Seit 
Gründung des Beschussamts Ulm im Jahre 1952 
haben sich die Aufgaben stetig gewandelt. Ne-
ben der Prüfung und Zulassung von Waffen und 
Munition nach den Vorschriften des Waffen- und 
Beschussrechts machen Materialprüfungen, Gut-
achten und Zertifizierungen heute etwa 40 Pro-
zent der Tätigkeit aus. Akkreditierte Kompetenz, 
qualifizierte Mitarbeiter, modernste Einrichtun-
gen, 

staatlich garantierte Neutralität und Unabhängig-
keit, anerkanntes Engagement in Gremien für 
Normen und Prüfrichtlinien sowie eine effizient 
ausgerichtete Verwaltung sichern dem Be-
schussamt Ulm national und international hohes 
Ansehen. Basis der Leistungsfähigkeit des Be-
schussamts Ulm ist nicht zuletzt die enge Koope-
ration mit den Partnern aus der mittelständischen 
Waffenindustrie, dem Büchsenmacherhandwerk, 
mit Ingenieurbüros und Herstellerfirmen aus dem 
Bereich des Personen- und Objektschutzes, mit 
Behörden, Polizei, Sicherheitskräften, Bundes-
wehr sowie Sportschützen und Jägern. 

Gesprengter Lauf einer Langwaffe nach Beschussprüfung 
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PRÜFUNG VON MESSGERÄTEN NACH DEM MEDIZINPRODUKTEGES ETZ 

 
Einige Medizinprodukte mit Messfunktion unterlie-
gen während ihrer Verwendung einer Veränderung 
und müssen daher regelmäßig kontrolliert werden. 

Anforderungen hierzu sind in der Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung enthalten. Mess-
technische Kontrollen können unter anderem 
von den Eichbehörden durchgeführt werden. 

 

 
 
 

Messgeräteart 

Anzahl  
 
 
Gesamtsumme 

bestanden 
nicht bestan-
den 

Blutdruckmessgeräte 710 35 745 

Augentonometer 163 12 175 

Summe:  873 47 920 

 

ÜBERWACHUNG VON STAATLICH ANERKANNTEN PRÜFSTELLEN 

 
Die Versorgungsmessgeräte (Elektrizitäts-, Was-
ser-, Wärme- und Gaszähler) unterliegen der 
Eichpflicht. In Baden-Württemberg sind mehr als 
zehn Millionen geeichte Messgeräte in den Ver-
sorgungsnetzen eingebaut, die in regelmäßigen 
Abständen geeicht oder durch einen neuen, ge-
eichten Zähler ersetzt werden müssen. Die Eich-
frist ist für die einzelnen Messgerätearten unter-
schiedlich und beträgt für: 

 
    Elektrizitätszähler bis 16 Jahre 
    Wasserzähler bis 6 Jahre 
    Haushaltsbalgengaszähler bis 8 Jahre 
    Wärmezähler bis 5 Jahre  

Die Eichung dieser Messgeräte erfolgt fast voll-
ständig durch die staatlich anerkannten Prüfstel-
len. Diese sind mit hoheitlichen Aufgaben belie-
hene Unternehmen, die der Rechts- und Fach-
aufsicht durch die Eichbehörde unterliegen. Im 
Rahmen der Aufsicht über diese Stellen werden 
die dort vorhandenen Prüfeinrichtungen mess-
technisch kontrolliert und Stichprobenprüfungen 
an den geeichten Messgeräten vorgenommen. 

 
In Baden-Württemberg sind derzeit insgesamt 
40 Prüfstellen staatlich anerkannt, die mindes-
tens einmal jährlich durch die Eichbehörde 
überwacht werden. 

 
 

      

Messgeräteart  Kennzeichen  Anzahl der Prüfstellen  

Elektrizitätsmessgeräte EA 16 

Gasmessgeräte GA 13 

Wasserzähler (Kalt- und Warmwasser) WA 8 

Wärmezähler und Teilgeräte KA 3 
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Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 

 
In der folgenden Tabelle ist die Anzahl der durch-
geführten Eichungen, Befundprüfungen, Sonder-
prüfungen und Stichprobenprüfungen 

zur Verlängerung der Eichfrist dargestellt, wel-
che durch die Prüfstellen im Jahre 2015 durch-
geführt wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

                                             
 
 
 
 

Prüfstellen  

Eichungen, Befun d-
prüfungen, Sonde r-

prüfungen  
[Anzahl]  

Stichprobenprüfung  

Anzahl der 
Stichproben  

Summe der 
geprüften 

Zähler  

dazugehörige 
Losgröße  

  EA +   EA 
(Wandler)

 25.691 249 15.701 612.259 

  GA 81.558 91 5.159 135.177 

  WA 3.099.795 41 2.392 42.341 

  KA 11.524 --- --- 42.341 

Prüfstelle für Wasserzähler 
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ÜBERWACHUNG VON FERTIGPACKUNGEN 

 
Im vergangenen Jahr wurden bei Fertigpackun-
gen gleicher Nennfüllmenge insgesamt 2.443 
Stichproben geprüft. Dabei hielten 311 Stich-
proben die Füllmengenanforderungen der Fer-
tigpackungsverordnung nicht ein, was einer 
Beanstandungsquote von 12,7 % entspricht.  
 
Im Jahr 2014 lag die Beanstandungsquote bei 
annähernd gleicher Prüfdichte noch bei 10,8 %. 
Somit ist im Vergleich zum Jahr 2014 ein leich-
ter Anstieg der Beanstandungen bei der Füll-
menge von Fertigpackungen gleicher Nennfüll-
menge zu verzeichnen.  
 
Bei Fertigpackungen, die auf ihre Verkehrsfä-
higkeit geprüft wurden, liegt die Beanstan-
dungsquote bei 2,9 %. 
 

Bei Fertigpackungen ungleicher Nennfüllmenge lag 
die Beanstandungsquote im Jahr 2015 mit 26,3 % 
über der Beanstandungsquote im Jahr 2014 mit 
19,2 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Überwachung von 
Fertigpackungen notwendig ist. Im Jahre 2016 wer-
den die Kontrollen deshalb mindestens mit gleicher 
Intensität weiter geführt. 
 

 
ÜBERWACHUNG BEI ABFÜLLERN, EINFÜHRERN UND HERSTELLER N VON FERTIGPACKUNGEN 
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Beanstandete Lose wegen Unterschreitung … 
3

 nicht verkehrsfähi-
ge Packungen 

[Anzahl / Relativ] 1 

des 
Mittelwertes 

[Absolut / Relativ] 

2

 der zul. Minus-
abweichung                     

[Absolut / Relativ] 
119.516 2.443 187  /  7,6 % 124  /  5,1% 1.636  /  1,4% 

 
1  wenn der Mittelwert des geprüften Loses nicht die angegebene Nennfüllmenge erreicht. 
2  wenn mehr als die zulässige Anzahl Packungen die untere Toleranzgrenze bei der Herstellung (Tu)  unterschreitet.  
3  wenn eine Packung die absolute Toleranzgrenze (Tabs) der Verkehrsfähigkeit unterschreitet. 

 
 
 

ÜBERWACHUNGEN IM HANDEL 
 

 
Anzahl der geprüften 

Fertigpackungen Anzahl der Prüfungen Nicht verkehrsfä-
hige Packungen 

Prüfung auf Verkehrsfähigkeit 3.153 602 2,9% 
FP ungleicher Nennfüllmenge 8.287 1.909 26,3% 

  

Fertigpackungen  
im Handel 
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Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 

 

Beanstandungen in Bezug auf verschiedene Toleranzgrenzen bei der Überwachung von Fertigpackungen 
sind in dem folgenden Diagramm graphisch dargestellt: 

 

    
 

 
 

Anzahl der Überwachungen Anzahl der Beanstandungen % - Anteil 

2.136 714 33,4 

FP gleicher 
Nennfüllmenge: 

Mittelwert-
unterschreitung 

7,7% 

FP gleicher 
Nennfüllmenge: 
Toleranzgrenze 
unterschritten 

 5,1% FP gleicher 
Nennfüllmenge: 

Nicht verkehrsfähig 
1,4% 

FP gleicher 
Nennfüllmenge: 

Beanstandung bei 
Verkehrsfähigkeits-
prüfung im Handel 

3% 

FP ungleicher 
Nennfüllmenge: 

Nicht verkehrsfähig 
26,3% 
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BRUTTO FÜR NETTO KONTROLLEN 

Der Handel ist beim Verkauf von losen Waren 
verpflichtet, das Nettogewicht der Ware als Preis-
grundlage zu verwenden. Dennoch erreichen uns 
immer wieder Verbraucherbeschwerden, dass 
besonders im Lebensmittelbereich beim Verkauf 
von loser Ware (Fleisch, Wurst, Käse, Feinkost) 
das Verpackungsmaterial (Papier, Tüten, Becher) 
mitgewogen und zum Grundpreis des Erzeugnis-
ses dazu gerechnet wird. Dies ist ein Verstoß ge-
gen § 26 Absatz 1 der Mess- und Eichverordnung. 

 

 
 
Daher wird in Metzgereien, an Marktständen und 
ähnlichen Verkaufsstellen durch verdeckte Test-
käufe überwacht, ob das Verpackungsmaterial bei 
der Preisberechnung wegtariert wird. Stichpro-
benartige Testkäufe werden in Baden-
Württemberg ganzjährig durchgeführt. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Beanstandungs-
quote im Jahr 2015 von 32 %  auf 33,4 % gestie-
gen. Die Überwachungen werden somit im Jahr 
2016 in gleichem Ausmaß beibehalten.  

 



 
18 

 
 

   
Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg  

 
 

  

 

ÜBERWACHUNGEN NACH DEM MEDIZINPRODUKTEGESETZ 

 
Nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) müssen 
Betreiber von medizinischen Einrichtungen die 
gesetzlichen Vorschriften der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV) und des Eich-
rechtes beachten. Danach sind die Betreiber 
verpflichtet, bei bestimmten Medizinprodukten 
mit Messfunktion1 regelmäßig und fristgerecht 
messtechnische Kontrollen (MTK) durchführen zu 
lassen. Die Fristen sind in der Anlage 2 der 
MPBetreibV festgelegt. Bei diesen Medizinpro-
dukten wird unter anderem geprüft, ob die Feh-
lergrenzen eingehalten werden. Zusätzlich hat der 
Betreiber für bestimmte Medizinprodukte mit 
Messfunktion auch ein Medizinproduktebuch und 
ein Bestandsverzeichnis zu führen. 
 
Die Betreiber von medizinischen Laboratorien 
sind verpflichtet, die Richtlinie der Bundesärzte-
kammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsme-
dizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) anzuwen-
den und einzuhalten. Unabhängig davon, ob das 
medizinische Labor in einem Krankenhaus oder 
bei einem niedergelassenen Arzt unterhalten 
wird, muss das Labor ein Qualitätsmanagement 
nach den Vorgaben des Teil A der RiliBÄK  einge-
führt haben. 
 
Werden bei Blut-, Urin- oder Liquorproben von 
Patienten Analyte quantitativ bestimmt, müssen 
müssen 
1
 Blutdruckmessgeräte, Messgeräte zur Ermittlung der Körper-

temperatur, Ergometer, Audiometer, Tonometer zur Überprü-
fung des Augeninnendrucks und Dosimeter 

 

interne Qualitätskontrollen mit Kontrolllösungen 
durchgeführt sowie an externen Ringversuchen 
teilgenommen werden. Diese Anforderungen sind 
im speziellen Teil B1 der RiliBÄK zu finden. Sie gel-
ten auch bei quantitativen Messungen bei der 
Ausübung von patientennaher Sofortdiagnostik 
beispielsweise in Krankenhausstationen, wobei 
hier die vorgeschriebene Kontrollhäufigkeit bei der 
internen Qualitätssicherung im Vergleich zum me-
dizinischen Laboratorium deutlich geringer ist. 
 
Die MPG-Überwachungen wurden durch das 
EBBW bei Betreibern aus Bereichen wie Arzt-
praxen, Altenheimen, Krankenhäusern, Labor-
ärzten oder Hörgeräteakustikern durchgeführt.  
 
Ein Ergebnisvergleich mit den vergangenen Jahren 
zeigt, dass die Anforderungen des MPG bezüglich 
der vorgeschriebenen messtechnischen Kontrollen 
oft nicht beachtet werden. Die medizinischen La-
boratorien haben die vielschichtigen An-
forderungen der RiliBÄK zwar weitgehend umge-
setzt, dennoch sind häufig Abweichungen im De-
tail festzustellen, die beanstandet werden müs-
sen.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine kontinuierliche 
Überwachung von Betreibern auch im Jahr 2016 
erforderlich ist. 
 

 
 

ERGEBNIS DER ÜBERWACHUNGEN (NACH BETREIBERN) VOR ORT: 
 

  
Beanstandungen  

Bereich  Anzahl  Anzahl  Prozent  

Medizinprodukte mit  
Messfunktion 

403 135 33,5 

QMS  
(Teil A der RiliBÄK) 

83 33 39 

Med. Laboratorien  
(Teil B1 der RiliBÄK) 

75 39 51 

POCT Messplätze 
(Teil B1 der RiliBÄK) 

58 29 50 
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 SCHWERPUNKTAKTIONEN 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Rahmen der metrologischen Überwachung 
wurden zur Erhöhung des Verbraucherschutzes 
Kontrollen bei verschiedenen Messgerätearten 
vorgenommen. Diese „ Aktionen“  erfolgen insbe-
sondere dort, wo das Risikopotenzial auf Manipu-
lationen besonders hoch ist oder das Messgerät 
einem besonders hohen Verschleiß unterliegt. 
 

 

Die Feststellungen bei den Schwerpunktaktionen 
belegten im Jahr 2015 erneut, dass diese zusätzli-
chen Kontrollaktionen sehr wichtig sind. So wur-
den im vergangenen Jahr u.a. folgende Schwer-
punktaktionen durchgeführt: 
 

FAHRZEUGWAAGEN  
Wie schon in die vergangenen Jahren wurde auch 
2015 eine lokal begrenzte Schwerpunktaktion 
diesmal durch die Eichämter Karlsruhe und Ulm-
Dornstadt im Bereich der noch gültig geeichten 
bzw. durch den Hersteller in Verkehr gebrachten 
Großwaagen durchgeführt. Diese Kontrollen er-
folgten unangemeldet, um festzustellen, inwieweit 
die Messwertstabilität über den Eichgültigkeits-
zeitraum hinweg gewährleistet war, ob die Anfor-
derungen an die Verwendung eingehalten wurden 
sowie ob eventuelle Manipulationsverstöße vorla-
gen. 
Insgesamt wurden von 73 überprüften Waagen ca. 
10 % aufgrund eines Überschreitens der Verkehrs-
fehlergrenzen (doppelte Eichfehlergrenzen) bean-
standet. Diese entspricht ungefähr der Beanstan-
dungsquote der letzten Jahre. Auch im Jahr 2016 
wird diese Aktion fortgesetzt. 
 
 

 
Mitarbeiter bei Prüfung einer Fahrzeugwaage 

 
 

MESSANLAGEN AN TANKWAGEN 
In Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Zoll, dem 
Bundesamt für Güterverkehr und der mobilen 
Kontrollgruppe der Verkehrspolizei wurden an 106 
Tankwagen die Messanlagen kontrolliert. Die Kon-
trollen fanden dabei auf Betriebshöfen, an Raffine-
rien und auf Autobahnen/Bundesstraßen statt. 
Von den überprüften Messanlagen für Benzin, 
Diesel und Heizöl, die in den Tankwagen installiert 
sind, wurden 21,7 % beanstandet. 
Im Rahmen dieser Beanstandungen wurde eine 
manipulierte Messanlage aufgefunden, bei 2 wä-
re eine Manipulation möglich gewesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitarbeiter bei Prüfung eines Mineralöltankwagens 
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                      MEDIZINPRODUKTE MIT MESSFUNKTION 
 
Bei einigen Medizinprodukten mit Messfunktion 
wie Blutdruckmessgeräten, Augentonometern, 
Audiometern usw. ist in regelmäßigen Abständen 
eine messtechnische Kontrolle durchzuführen, 
um eine dauerhafte Messsicherheit zu gewähr-
leisten. Dies ist wichtig, da auf der Basis der 
Messergebnisse in vielen Fällen ärztliche Thera-
piemaßnahmen eingeleitet werden. Nachdem die 
Ärzte schon seit vielen Jahren kontrolliert und 
dabei immer noch erhebliche Missstände festge-
stellt wurden, wurde die Ärztenachschau im Jahr 
2015 erneut als Schwerpunktaktion durchgeführt. 
In 403 Arztpraxen wurde kontrolliert, ob deren 
Messgeräte regelmäßig einer Prüfung unterzogen 
werden. Dabei ergab sich eine relativ hohe Bean-
standungsquote von 33,5 %; bei 122 Ärzten 
musste sogar ein Bußgeldverfahren eingeleitet 
werden (30,3 %). 

Festgestellte Mängel wurden vor Ort besprochen 
und auf umgehende Abhilfe mit entsprechendem 
Nachweis hingewirkt. Dies zeigt, dass eine stän-
dige Überwachung erforderlich ist, damit die Vor-
schriften zum Schutze der Patienten eingehalten 
werden. 

 
     Blutdruckmessgerät 

 
 

AHNDUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
 
 
 
 
 

Verstöße gegen eichrechtliche Vorschriften stel-
len zumeist Ordnungswidrigkeiten dar, die der 
Landesbetrieb bei einfacheren Vergehen mit einer 
Verwarnung oder bei erheblichen Verstößen mit 
einem Bußgeld ahndet. Im Geschäftsjahr 2015 
wurden insgesamt wegen 257 Vergehen Verwar-
nungsgelder über 8.080 € ausgesprochen. In 419 
Fällen wurden Bußgeldverfahren im Gesamtbe-
trag von 121.765 € eingeleitet. Insgesamt wurden 
im Jahr 2015 (mit den Überhängen aus dem Jahr 
2014) 14 Fälle an die Staatsanwaltschaft Tübin-
gen weitergeleitet, 

in 3 Fällen fand bisher eine Verhandlung statt, in 
den übrigen Fällen steht eine Verhandlung vor 
dem Amtsgericht Tübingen noch aus. Im Bereich 
der Fertigpackungen und der „ Brutto für Netto“  
Kontrolle war für das Jahr 2015 noch keine Ahn-
dung nach dem Ordnungswidgrigkeitengesetz 
möglich, da durch das Inkrafttreten des MessEG 
und der MessEV kein Bezug auf den entspre-
chenden Paragraphen möglich war.   
Das Problem ist aber bekannt und es w ird an ei-
ner Lösung gearbeitet. 

Die Anteile der Bußgeldverfahren verteilen sich wie folgt: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tätigkeit /  Arbeitsbereich  Zahl der  
Bußgeldverfahren  % - Anteil  

Messgeräte 329 78,5 

Medizinprodukte 76 18,2 

Instandsetzer 5 1,2 

Sonstige 9 2,1 
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DIE KONFORMITÄTSBEWERTUNGSSTELLE (BENANNTE STELLE) 0103 

 
Im Jahr 2015 unterhielt das EBBW eine Konformi-
tätsbewertungsstelle (KBS) mit der Kennnummer 
0103. Die Benennung umfasst die Durchführung 
von Konformitätsbewertungsverfahren nach den 
Richtlinien 2009/23/EG über nichtselbsttätige  

Waagen (NAWI) und 2004/22/EG über Messgerä-
te (MID). Seit 01.01.2015 ist die KBS auch be-
rechtigt  Konformitätsbewertungsverfahren nach 
dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) für national 
geregelte Messgeräte durchzuführen. 
 

 
 

Die Konformitätsbewertungsstelle im EBBW ist für folgende Verfahren notifiziert: 
 

 

 
 

Richtlinie 2009/ 23/ EG (NAWI)  

 Anhang  II.2 (Modul D) 

Anhang II.2: EG Konformitätserklärung 
Anhang II.3: EG Eichung 
Anhang II.4: EG Einzeleichung 

Anhang  II.3 (Modul F) 

 
Anhang  II.4 (Modul G) 

  

Richtlinie 2004/ 22/ EG (MID)  

MI-001 (Wasserzähler) Modul F 
MI-002 (Gasmessgeräte) Modul F 
MI-003 (Elektrizitätszähler) Modul F 
MI-004 (Wärmezähler) Modul F 
MI-005 (Messanlagen für die kontinuierliche und dynamische  
Messung von Mengen von Flüssigkeiten außer Wasser) Modul F 
MI-006 (Selbsttätige Waagen) Modul D, Modul F, Modul F1 
MI-007 (Taxameter) Modul F 
MI-008 (Maßverk., Verkörperte Längenmaße, Ausschankmaße) Modul F1, Modul A2 
MI-009 (Geräte zur Messung von Längen und ihrer Kombinationen) Modul F, Modul F1 
MI-010 (Abgasanalysatoren) Modul F 

 
Modul A2: Konformitätserklärung auf der Grundlage einer 
internen Fertigungskontrolle, ergänzt durch überwachte 
Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen, durch eine 
KBS 

  
Modul D: Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der 
Grundlage der Qualitätssicherung für die Produktion 

Modul F: Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der 
Grundlage einer Prüfung der Produkte 

 
Modul F1: Konformitätserklärung auf der Grundlage einer 
Prüfung der Produkte 
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         Glas nach Konformitätsbewertungsverfahren 

 
 
 
 
 
 

 

MessEG   

Länge oder Kombinationen von Längen  Modul F, Modul F1 

Masse Modul F, Modul F1 

Temperatur Modul F, Modul F1 

Druck Modul F, Modul F1 

Volumen Modul A1, Modul A2, Modul F, Modul F1 

Messgrößen bei der Lieferung von Elektrizität Modul F, Modul F1 

Wärmemenge  Modul F, Modul F1 

Dichte, Massenanteil, Massenkonzentration oder 
Volumenkonzentration von Flüssigkeiten 

Modul F, Modul F1 

Dichte, Massenanteil, Massenkonzentration oder 
Volumenkonzentration von anderen Medien 

Modul F, Modul F1 

Sonstige Messgrößen bei der Lieferung von strö-
menden Flüssigkeiten oder Gasen 

Modul F, Modul F1 

Schalldruckpegel und daraus abgeleitete Mess-
größen 

---- 

Messgrößen im öffentlichen Verkehr Modul F, Modul F1 

Dosis ionisierter Strahlung Modul F, Modul F1 
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ÜBERSICHT DER VERFAHREN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese unabhängige Stelle bearbeitet nach Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB), QM -
Verfahrensregelungen und der Entgeltregelung 
die entsprechenden Aufträge von Messgeräte-
herstellern 

Im Jahre 2015 wurden die in der folgenden Tabel-
le dargestellten Verfahren und Einzelaufträge zur 
Konformitätsbewertung im Auftrag der Hersteller 
durchgeführt: 
 
 
 
 
 

  

Richtlinie  2009/ 23/ EG (NAWI) Anzahl  

Anhang II.2 (Modul D)  

EG Konformitätserklärung 22 

Anhang II.3 und II.4 (Modul F und G)  

EG Eichung / EG Einzeleichung 812 

 
 
 
 

 

Richtlinie 2004/ 22/ EG (MID)    Anzahl 

Modul D  

MI-006 10 

Modul F / F1  

MI-005 1.658 

MI-006 81 

MI-009 110 

MI-010 1.230 
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Druckmanometer nach MessEG Konformitätsbewertungsverfahren 

MessEG  Anzahl  

Anwendungsbereiche Modul F / F1  

Länge oder Kombinationen von Längen  53 

Masse 9 

Temperatur 207 

Druck 5.449 

Volumen 560 

Messgrößen bei der Lieferung von Elektrizität 0 

Wärmemenge  762 

Dichte, Massenanteil, Massenkonzentration oder 
Volumenkonzentration von Flüssigkeiten 

21 

Dichte, Massenanteil, Massenkonzentration oder 
Volumenkonzentration von anderen Medien 

16 

Sonstige Messgrößen bei der Lieferung von strö-
menden Flüssigkeiten oder Gasen 

0 

Schalldruckpegel und daraus abgeleitete Mess-
größen 

0 

Messgrößen im öffentlichen Verkehr 2.023 

Dosis ionisierter Strahlung 536 
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KOOPERATION ZWISCHEN DEN ABTEILUNGEN 10 UND 11 
 

Mit der zum 1. Januar 2015 erfolgten Übertra-
gung weiterer Aufgaben an Stadt- und Landkrei-
se im Bereich Marktüberwachung wurde die 
Abteilung 11 Marktüberwachung zuständig für 
die Überwachung der Kraft- und Brennstoffquali-
täten an Tankstellen, im Mineralölhandel und in 
Raffinerien. Da insbesondere die Tankstellen 
bereits regelmäßig von Mitarbeitern der Abtei-
lung 10 Eich- und Beschusswesen zur Eichung 
der Zapfsäulen aufgesucht werden, bot sich hier 
eine Zusammenarbeit der Abteilungen 10 und 11 
an. Es wurden Probenahme und Analyse der 
Kraft- und Brennstoffe gemeinsam konzipiert und 
auf den Weg gebracht. Seit Mitte 2015 hat die 
Abteilung 10 EBBW die Probenahme an ausge-
wählten Tankstellen übernommen und Kenn-
zeichnungen der Kraft- und Brennstoffe an den  

Abgabestellen in Verbindung mit den fälligen 
notwendigen Eichungen der dortigen Kraftstoff-
zapfsäulen überprüft. Zuvor wurden die Mitarbei-
ter des EBBW im Rahmen der Tankstellenfortbil-
dungen auf die neue Aufgabe vorbereitet. Zusätz-
lich sind bei jedem Eichamt Gefahrstofflager ein-
gerichtet und die EDV um diese Aufgabe erwei-
tert worden. Im Jahr 2015 wurden im Rahmen 
einer Sommer- und Winterkampagne insgesamt 
175 Kraftstoffproben an den Tankstellen ent-
nommen. Die Proben wurden von einem unab-
hängigen Labor auf Abweichungen zu den einzu-
haltenden Kraftstoffnormen getestet und die Er-
gebnisse an die Abteilung 11 übermittelt. Bereits 
im ersten Jahr der Zusammenarbeit konnte die 
Kraftstoffprobenahme erfolgreich und ohne grö-
ßere Startschwierigkeiten durchgeführt werden. 

 

 
 
 
 

 
Mitarbeiter bei Probenahme von Kraftstoff 
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3-LÄNDER-KOOPERATION 
 

Bei einer Sitzung vom 02. - 03. Juni 2015 in Bad 
Kreuznach zogen die Vertreter der zuständigen 
Landesministerien und Eichbehörden aus Baden-
Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz eine 
positive Bilanz der Zusammenarbeit im staatli-
chen Mess- und Eichwesen. Im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung arbeiten die Eichbehörden 
dieser drei Bundesländer seit 2013 zusammen, 
um Synergieeffekte zum Nutzen der Bürger, der 
Wirtschaft und der Landesverwaltungen zu erzie-
len. Herr Uwe Alle vom Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft in Stuttgart sieht vor allem Erfolge 
in der Zusammenarbeit bei der gemeinsamen 
Ausbildung von Eichbeamten, der gegenseitigen 
Nutzung und Beschaffung von Prüfausrüstungen 
und dem abgestimmten Leistungsangebot. In 
diesen Bereichen konnten die finanziellen und 
personellen Aufwendungen reduziert werden bei 
gleichbleibend hohem Verbraucherschutz. 

Neben der Verringerung der Kosten ist ein weite-
rer Eckpfeiler der Kooperationsvereinbarung der 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess in Bezug 
auf die Einhaltung der Schutzziele, des Dienstleis-
tungsangebotes, der Kundenzufriedenheit und 
des Qualitätsmanagements der Eichbehörde. 
 
In einem internen Kooperationsbericht werden al-
le Felder der Zusammenarbeit und die Zielset-
zungen umfassend beleuchtet und den zuständi-
gen Stellen in der jeweiligen Landesverwaltung 
zur Abstimmung vorgelegt. Aufgrund der posit i-
ven Auswirkungen der Kooperation in den letzten 
beiden Jahren wird seitens der Landesministerien 
aus Baden- Württemberg, Hessen und Rheinland-
Pfalz einer Weiterführung und Intensivierung der 
Zusammenarbeit ausdrücklich zugestimmt. 

 
AUSBILDUNG 
 
Im Rahmen der 3-Länder-Kooperation findet re-
gelmäßig die gemeinsame Ausbildung von neuen 
Mitarbeitern statt. Die Ausbildung erfolgt entspre-
chend dem gemeinsamen Ausbildungsplan der 
Kooperationspartner. Durch die gemeinsame Aus-
bildung und die hierdurch entstehenden Verbin-
dungen wird bereits frühzeitig der  

 
 
Grundstein für eine weitergehende Kooperation 
der  Länder gesetzt. In der folgenden Tabelle 
sind die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre an 
den gemeinsamen Ausbildungsmaßnahmen dar-
gestellt. Eine Besonderheit im Jahre 2015 war 
die versuchsweise Teilnahme von 2 Mitarbeitern 
aus dem Saarland. 

           
 

 Rheinland- 
Pfalz 

Baden-
Württemberg 

Hessen Saarland Teilnehmer 
Im Jahr 

2011 - 4 4 - 8 
2012 2 5 2 - 9 
2013 1 10 7 - 18 
2014 1 12 4 - 17 
2015 3 13 - 2 18 
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BESUCH DES  MINISTERIALDIREKTORS VOM MINISTERIUM 
FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT IM BESCHUSSAMT ULM  

 
Am 23. Juli 2015 hat sich Ministerialdirektor Rolf 
Schumacher, Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg, im Beschussamt Ulm 
einen Eindruck von dessen Aufgabenschwer-
punkten, Arbeitsweise und Ausstattung ver-
schafft. Seitens des Regierungspräsidiums Tü-
bingen nahmen Regierungsvizepräsidentin Grit 
Puchan, Abteilungspräsident Harald Schneider 
und der Leiter des Beschussamtes, Baurat Manf-
red Tonnier, teil. Im Rahmen des Besuchs wur-
den alle Aufgabenbereiche und die wirtschaftliche 
Situation des Beschussamtes dargestellt. Ein Tä-
tigkeitsschwerpunkt ist neben der Prüfung und 
Zulassung von Waffen und Munition nach den 
Vorschriften des Waffen- und Beschussrechts die  

Prüfung von angriffshemmenden Materialien, 
Konstruktionen und Bauwerkteilen sowie von 
Körperschutzausrüstungen und Sonderschutz-
fahrzeugen. Aufgrund der wachsenden Gefahren 
von Terroranschlägen ist die Sicherheitstechnik 
ein stark expandierender Bereich. Das Beschuss-
amt Ulm ist die einzige Prüf- und Zertifizierungs-
stelle für Waffen-, Munitions- und Sicherheits-
technik in Baden Württemberg und eines der 
modernsten Institute seiner Art. Als Dienstleis-
tung für die Automobilindustrie wird beispiels-
weise die Untersuchung und Prüfung von gepan-
zerten Sicherheitsfahrzeugen angeboten. 

 

 

Ministerialdirektor Schumacher im Beschussamt Ulm 

 

Ministerialdirektor Schumacher im Beschussamt Ulm 
 
 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
 

In der Öffentlichkeitsarbeit engagiert sich das 
Eich- und Beschusswesen Baden-Württemberg 
immer wieder. So gab es im Jahr 2015 mehrere 
Fernsehbeiträge sowie Berichte in Zeitungen 
und Onlineportalen. Zu erwähnen wären hierbei 
der im Juni ausgestrahlte Bericht über die 
„ Brutto für Netto“  Kontrolle von Spargel. Bei 
Händlern wird überprüft, ob die Ware lose oder 
mit Verpackung gewogen wird. Dem Kunden 
wird im ungünstigsten Fall  der Gewichtswert 
der Verpackung (Tara) zu dem Gewichtswert der 
Ware addiert und er bezahlt diese im Wert der 
Ware mit. Das ist gerade bei hochpreisigen 
Waren nicht zu vernachlässigen. Dies gilt es zu 
verhindern und wird deshalb regelmäßig 
kontrolliert.  

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
    Mitarbeiter bei „ Brutto für Netto“  Kontrolle von Spargel 
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Ein im  Oktober ausgestrahlter  Bericht zeigte das 
Vorgehen bei der Kontrolle von Ausschankma-
ßen. Im „ geschäftlichen Verkehr“  zugelassene 
Ausschankmaße müssen ein  Konformitätsbe-
wertungsverfahren durchlaufen, bei dem diese 
entsprechend gekennzeichnet und mit dem be-
kannten „ Eichstrich“  versehen werden. Diese 
Gefäße sind mit einigen Ausnahmen wie z.B. für 
Kaffee und Cocktails zu verwenden, eine Kontrol-
le wird auch hier regelmäßig von Mitarbeitern des 
EBBW durchgeführt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mitarbeiter bei der Kontrolle von Ausschankmaßen 
 

 

TAG DER TECHNIK 
 
Auch im direkten Kontakt zum Bürger klärt das 
EBBW über seine Tätigkeiten auf. So waren die 
Kolleginnen und Kollegen des Eichamtes Albstadt 
mit einem Stand des Eich- und Beschusswesens 
Baden-Württemberg beim Tag der Technik an der 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen vertreten. Sie 
gaben den Besuchern mithilfe eines Ratespiels 
einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten des 
staatlichen Eichwesens im Verbraucherschutz 
und der Marktüberwachung. Unter anderem 
wurde mit Modellen gezeigt, wie handelsübliche 
Wasser- und Stromzähler funktionieren und ge-
eicht werden. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Eine Vielzahl von jungen und älteren Besuchern 
informierte sich am Stand des Eich- und Be-
schusswesens Baden-Württemberg. Neben all-
gemeiner Information zur Eichung und Prüfung 
von Messgeräten wurde den Besuchern anhand 
von Beispielen die sogenannte Fertigpackungskon-
trolle erläutert. Hierbei geht es um Produkte, die in 
Abwesenheit des Kunden abgefüllt werden. Das 
Eichamt kontrolliert, ob in den Packungen auch 
wirklich die auf der Verpackung angegebene Füll-
menge enthalten ist. 

 

 
 

 
   Stand des EBBW auf dem Tag der Technik 

Stand des EBBW auf dem Tag der Technik 
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Girls`Day 2015 

GIRLS `DAY 
 

 
Am 23.April 2015 hat das Eich- und Beschuss-
wesen wiederholt am Girls`Day teilgenommen. 
An diesem Tag öffnen Unternehmen, Betriebe 
und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen 
für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen 
lernen dort Berufe und Studiengänge kennen, in 
denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. 
In diesem Jahr besuchten drei Schülerinnen der 
Klassen 9 und 10 eines Albstädter Gymnasiums 
das Eichamt Albstadt, um unter dem Motto 
„ Rund um die Uhr – Verbraucherschutz durch die 
Eichbehörde“  die Tätigkeiten des Eichamts ken-
nenzulernen. Nach einer Vorstellung des Eich-
amts Albstadt als Teil des Landesbetriebs EBBW, 
ging es zum praktischen Teil über. 

 
 
 
Die drei Schülerinnen begleiteten einen erfahre-
nen Eichbeamten bei der Eichung einer Paletten-
Waage. Anschließend durften sie im Labor für 
Fertigpackungen die Dichte von Haarwaschmittel 
und von Handcreme bestimmen. Im Feingewich-
te Labor prüften sie ob die Masse von Gewicht-
stücken innerhalb der zulässigen Toleranzen lie-
gen. Zu guter Letzt durften sie Augentonometer 
prüfen, wobei es sich um Messgeräte handelt, 
mit denen ein Augenarzt den Augeninnendruck 
bestimmt. Die Mädchen zeigten sich von der 
Vielfältigkeit der Aufgaben des Eichamts beein-
druckt und alle Beteiligten erlebten einen inte-
ressanten und kurzweiligen Tag. 

 
 

 
Girls`Day 2015 

 

 
Girls`Day 2015 
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FÜHRUNGSKRÄFTESCHULUNG IN BAD WALDSEE  
„NUR GEMEINSAM GEHT ES“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom 23. bis 24. März 2015 fand eine Klausurta-
gung in der schwäbischen Bauernschule Bad 
Waldsee statt, zu der alle Amtsleiter  und die  
Referatsleiter des Landesbetriebes EBBW einge-
laden waren. Am ersten Tag wurden die Arbeits-
ergebnisse und Geschehnisse des vergangenen 
Jahres noch einmal zusammengefasst und aktu-
elle Themen sowie der weitere Verlauf des neu-
en Jahres besprochen. Hier ging es unter ande-
rem um Personal, Organisation, Steuerung, Con-
trolling, Verwaltung, Rechnungswesen, Arbeits-
sicherheit, Informations- und Kommunikations-
technik sowie um Qualitätsmanagement. Am da-
rauf folgenden Tag wurde eine Führungskräfte-
schulung durchgeführt. Dabei ging es um die Er-
stellung eines persolog® Persönlichkeitsprofils. 

Das Wissen um die Verhaltensmuster der eigenen 
Persönlichkeit ermöglicht einen bewussten Um-
gang mit anderen, eine effektive Mitarbeiterfüh-
rung sowie eine erfolgreiche Entwicklung von Füh-
rungskräften. Als zweites Thema an diesem Tage 
stand „ Erfolgreich im Team“  unter dem Motto 
„ Nur gemeinsam geht es“  auf der Tagesordnung. 
Denn je größer der Zusammenhalt in der Gruppe 
ist, desto leichter fällt es, die gesetzten Ziele mit 
dem Team zu erreichen. Abschließend kann man 
sagen, dass die Klausurtagung ein voller Erfolg 
war. Es ist wichtig, dass nicht nur die Mitarbeiter 
geschult werden, auch Führungskräfte müssen 
sich ständig fortentwickeln.  

 
 

       Alle ziehen an einem Strang 
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FACHBERICHTE 
 

INVERKEHRBRINGEN  VON TAXAMETERN 

 
In Baden-Württemberg gibt es über 5000 Taxen, 
deren Taxameter jedes Jahr geeicht werden 
müssen. Taxameter dienen zur Ermittlung des 
Beförderungsentgelts und müssen, bevor sie 
verwendet werden, richtig in den Verkehr ge-
bracht werden. Mit dem Inkrafttreten des Mess- 
und Eichgesetz (MessEG) am 01.01.2015 zur 
Neuordnung des gesetzlichen Messwesens in 
Deutschland, ist die behördliche „ Ersteichung“  
von Messgeräten wie z.B. für Taxen und Miet-
wagen durch ein privatrechtliches Konformitäts-
bewertungsverfahren (KBV) ersetzt worden. Die-
se Änderung des Eichrechts war aufgrund der 
notwendigen Anpassung von nationalem an eu-
ropäisches Recht erforderlich, wodurch den Her-
stellern von Produkten und Messgeräten ein 
leichterer Marktzugang ermöglicht wurde. Dem 
Hersteller wurde hierbei die Möglichkeit eröffnet, 
das Taxi unter seiner Verantwortung in den Ver-
kehr zu bringen.  

Da noch keine privaten Konformitätsbewertungs-
stellen (KBS) verfügbar sind, wird diese Aufgabe 
zurzeit von den Eichämtern übernommen, die zur 
Unterstützung der „ Taxi-Hersteller“  entspre-
chende KBS eingerichtet haben. Da das zu be-
wertende Messgerät im Falle der Taxen aus dem 
Gesamtsystem besteht, also z.B. aus EU-
Taxameter, Wegstreckensignalgeber, zwischen-
geschaltete Einrichtungen und dem Tarif, ist 
demnach der Hersteller des Gesamtsystems für 
das „ in den Verkehr bringen“  verantwortlich. 
Hersteller kann hierbei sein, wer Taxameter in 
Fahrzeuge einbaut, sie mit einem Wegstrecken-
signalgeber bzw. zwischengeschalteten Einrich-
tungen verbindet und/oder die Weganpassung 
vornimmt und einen Tarif aufspielt. Dies sind üb-
licherweise die Fahrzeughersteller, der Taxame-
terhersteller oder der Einbaubetrieb, der den Tarif 
aufspielt und die Weganpassung vornimmt. 
 
 
 

 
 

 
Mitarbeiter bei Eichung eines Taxameters 
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Für das Inverkehrbringen von neuen Messgeräten in Taxen und Mietwagen sind folgende Konformi-
tätsbewertungsverfahren vorgesehen: 

 
1. 
Der Hersteller besitzt eine Anerkennung seines 
Qualitätsmanagement-Systems bezogen auf den 
Produktionsprozess durch eine KBS und erstellt 
die Konformitätserklärung über die Einhaltung der 
wesentlichen Anforderungen nach dem MessEG. 
Hierdurch kann das Taxi nach der Taxi-
Ausrüstung mit Tarifprogrammierung und Weg-
angleich direkt bei der Kfz-Zulassungsstelle vor-
fahren, um die BO-Kraft-Zulassung zu erhalten. 
Eine Terminabsprache zur Eichung beim Eichamt 
ist für derart in den Verkehr gebrachte Taxen 
nicht notwendig 
 
2. 
Der Hersteller beauftragt eine Konformitätsbe-
wertungsstelle mit der Durchführung von Pro-
duktprüfungen für jedes Taxi / Mietwagen, die 
bei einem positiven Bewertungsergebnis zu einer 
Konformitätsbescheinigung führen. Auf dieser 
Basis erstellt der Hersteller die Konformitätser-
klärung über die Einhaltung der wesentlichen An-
forderungen nach dem MessEG. Die Durchfüh-
rung der Produktprüfungen macht Terminabspra-
chen mit der KBS erforderlich. Das Taxi kann 
nach der Erstellung der Konformitätserklärung 
durch den Hersteller bei der Kfz-Zulassungsstelle 
vorfahren. 
 
Das zweite beschriebene privatrechtliche Kon-
formitätsbewertungsverfahren kann folgende 
Schritte umfassen, die in Absprache mit der Kon-
formitätsbewertungsstelle auch individuell ge-
staltet werden können. 

 
1. Erteilen eines Auftrags zur Konformitätsbe-
wertung (Auftragsformular) durch den Hersteller 
des Gesamtsystems oder seines Bevollmächtig-
ten per Brief, Fax, E-Mail oder online bei einer 
Konformitätsbewertungsstelle. 
 

  
2. Einreichen der durch den Hersteller erstellten 
technischen Unterlagen gemeinsam mit der Auf-
tragserteilung vor der Prüfung des Taxis / Miet-
wagens. 
 
3. Nach Rückmeldung durch die KBS erfolgt die 
Terminvereinbarung mit dem Hersteller zur Prü-
fung des Fahrzeugs. 
 
4. Ausstellen einer Konformitätsbescheinigung 
durch die KBS bei erfolgreicher Prüfung. 
 
5. Erstellen der Konformitätserklärung durch den 
Hersteller, mit der die Verantwortung für die Kon-
formität des Messgeräts mit den eichrechtlichen 
Anforderungen übernommen wird. 
 
Nach dem abschließenden 5. Schritt darf das 
Messgerät im geschäftlichen Verkehr verwendet 
werden (BO-Kraft-Zulassung beachten). Eine 
„ Ersteichung“  durch die Behörde ist hierbei nicht 
mehr erforderlich, weshalb sich die Taxiunter-
nehmer bei diesbezüglichen Fragen an den Her-
steller des Gesamtsystems wenden können. Zu 
beachten ist, dass neue Messgeräte, die in den 
Verkehr gebracht werden, vom Verwender (i.d.R. 
Taxiunternehmer) beim Eichamt angezeigt wer-
den müssen (§ 32 MessEG). Den periodischen 
Eichungen von Fahrpreisanzeigern bzw. Taxame-
tern in Taxen, die nach „ alten“  Eichrecht als 
Nacheichungen bezeichnet wurden, ist weiterhin 
eine Eichfrist von einem Jahr zugeordnet. Der 
Verwender muss die periodische Eichung wie 
bisher beim Eichamt beantragen, wobei der 
„ Eichantrag“  mindestens zehn Wochen vor Ab-
lauf der Eichfrist beim Eichamt gestellt worden 
sein muss (§ 38 MessEG). Eingriffe oder Verän-
derungen am Messgerät haben das Erlöschen 
der Eichung zur Folge. 
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BESCHUSSPRÜFUNG VON FEUERWAFFEN 

 
Der Gesetzgeber regelt mit dem Beschussgesetz 
(BeschG) die Prüfung und Zulassung von Feuer-
waffen, Böllern, Geräten, bei denen zum Antrieb 
Munition oder hülsenlose Treibladungen verwen-
det werden, einschließlich deren höchstbean-
spruchten Teilen, Munition und sonstigen Waf-
fen. Ziel ist der Schutz des Benutzers und Dritter 
bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Die 
zuständigen Behörden zur Ausführung des Be-
schussgesetzes sind die sechs Beschussämter in 
Kiel, Köln, Mellrichstadt, München, Suhl sowie in 
Baden-Württemberg das Beschussamt Ulm. Seit 
01.01.2015 ist das Beschussamt Ulm als Referat 
106 in der Abteilung 10 angegliedert, welche sich 
seitdem Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg (EBBW) nennt und organisatorisch 
dem Regierungspräsidium Tübingen angehört. 

 
 

Am Beispiel einer Kurzwaffe soll die Beschuss-
prüfung im Beschussamt Ulm  hier einmal vorge-
stellt werden. Nach dem Gesetz müssen Feuer-
waffen  sowie höchstbeanspruchte Teile, die 
ohne Nacharbeit ausgetauscht werden können, 
nachdem sie hergestellt oder in den Geltungsbe-
reich des Beschussgesetzes verbracht werden, 
durch Beschuss amtlich geprüft werden. Dies gilt 
auch, wenn bei in Verkehr gebrachten Feuerwaf-
fen ein höchstbeanspruchtes Teil ausgetauscht, 
verändert oder instandgesetzt wird. Höchstbean-
spruchte Teile im Sinne des Beschussgesetzes 
sind die Teile, die dem Gasdruck ausgesetzt sind. 
Dies sind insbesondere Verschluss und Lauf 
sowie Patronenlager, wenn dies nicht Bestandteil 
des Laufs ist. Bei Kurzwaffen kommt außerdem 
noch das Griffstück hinzu, soweit es für die 
Aufnahme des Auslösemechanismus dient. 

 
Den Aufbau einer Pistole mit höchstbeanspruchten Teilen zeigt die nächste Abbildung. 

 
 
 
 
 

 
Bei Anlieferung der Waffe wird zunächst die 
Sicherheit hergestellt, damit sichergestellt wird, 
dass diese nicht geladen ist und sich versehent-
lich ein Schuss lösen könnte. Danach wird eine 
Sichtprüfung durchgeführt, bei der gegebenen- 

falls erste Mängel zum Vorschein kommen. Bei 
der Beschussprüfung wird die Waffe auf ver-
schiedene Faktoren überprüft, die sich wie folgt 
untergliedern. 

 
 

 
·  Funktionssicherheit 
·  Maßhaltigkeit 
·  Haltbarkeit 
·  Kennzeichnung 
 

                             
    Aufbau einer Pistole 
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Bei der  Funktionssicherheitsprüfung wird  si-
chergestellt, dass Verschlusseinrichtung, die 
Sicherung und die Zündeinrichtung sowie bei 
halbautomatischen Schusswaffen der Lademe-
chanismus einwandfrei arbeiten und die Waffe 
sicher geladen, geschlossen und abgefeuert 
werden kann. Dies geschieht normalerweise 
zusammen mit der Sichtprüfung, bei der die Vor-
gänge zum Bedienen  der Waffe durchgegangen 
werden.  
 
Danach erfolgt die Überprüfung der 
Maßhaltigkeit. Hier werden die Abmessungen 
des Patronen- oder Kartuschenlagers, der 
Verschlussabstand, die Maße des Übergangs, der 
Feld- und Zugdurchmesser oder des 
Laufquerschnitts bei gezogenen Läufen und der 
Laufinnendurchmesser bei glatten Läufen 
kontrolliert. Die Maße sind für jedes Kaliber in 
Datenblättern erfasst und für die Prüfung werden 
spezielle Lehren eingesetzt.  
 
Wenn die Waffe diese Prüfungen bestanden hat, 
erfolgt die Prüfung der Haltbarkeit, was der 
eigentliche Beschuss ist. Hierbei wird überprüft, 
ob die höchstbeanspruchten Teile der Feuerwaffe 
der Beanspruchung standhalten, der sie bei der 
Verwendung der zugelassenen Munition oder der 
festgelegten Ladung ausgesetzt werden. Der 
Gasdruck, der beim Abfeuern der Waffe mit 
zugelassener Munition entsteht, ist ebenfalls in 
den Datenblättern erfasst. Er ist von Waffentyp 
und Kaliber abhängig und erreicht mehrere 
tausend Bar. Für die Prüfung wird eigens im 
Beschussamt hergestellte Muniton verwendet, 
die so laboriert wird, dass der Gasdruck, der bei 
zugelassener Munition entsteht, bei Kurzwaffen 
um 25% und bei Langwaffen um 30% 
überschritten wird. Der Beschuss wird in der 
Regel mit zwei Beschusspatronen pro Lauf und 
bei Revolvern mit einer Beschusspatrone je 
Trommelkammer durchgeführt. Wenn die Waffe 
dies aushält, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Haltbarkeit bei Verwendung der 
zugelassenen Munition gegeben ist.  

 
Mitarbeiter beim Prüfen der Maßhaltigkeit 

 
Datenblatt und Lehrensatz 

 
Herstellung der Beschussmunition 
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Blick auf die Vorrichtung mit eingespannter Kurzwaffe 

 
 

 
 

 
Gehäuse der Vorrichtung zum Einspannen der Waffe 

Aus Sicherheitsgründen kann die Waffe bei der 
Prüfung der Halbarkeit nicht von Hand bedient 
werden. Deswegen wird die Waffe in eine 
Vorrichtung eingespannt, welche sich gekapselt in 
einem Gehäuse befindet. Das Abfeuern erfolgt 
maschinell ausgelöst durch einen Taster und kann 
erst erfolgen, nachdem das Gehäuse komplett 
geschlossen ist. Das Gehäuse soll bei einem 
Versagen der Waffe gefährliche Splitter auffangen 
und somit den Bediener schützen. Die 
Schussabgabe erfolgt in ein Wasserbecken, das 
sich in einem gesicherten Nebenraum befindet. 

 
Wenn die Waffe alle Prüfungen bestanden hat, er-
folgt die Kennzeichnung mit den amtlichen Be-
schusszeichen auf allen höchstbeanspruchten Tei-
len, andernfalls sind diese mit dem amtlichen 
Rückgabezeichen zu versehen. Höchstbeanspruch-
te Teile, die nicht mehr instand gesetzt werden 
können, sind als unbrauchbar zu kennzeichnen. 
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Auf der Waffe müssen verschiedene Kennzeich-
nungen vorhanden sein. Dies wird bei der Über-
prüfung der Kennzeichnung sichergestellt. 

Vorgeschrieben nach dem Waffengesetz (WaffG) 
sind folgende Kennzeichnungen: 

 
 

 
 

·  den Namen, die Firma oder eine eingetrage-
ne Marke eines Waffenherstellers oder -
händlers, der im Geltungsbereich des Waf-
fengesetz eine gewerbliche Niederlassung 
hat, 

 
·  das Herstellungsland (zweistelliges Landes-

kürzel nach ISO 3166), 
 

 
 

 
·  die Bezeichnung der Munition oder, wenn 

keine Munition verwendet wird, die Bezeich-
nung der Geschosse, 
 

·  bei Importwaffen zusätzlich das Einfuhrland 
(Landeskürzel nach ISO 3166) und das Ein-
fuhrjahr und 

 
·  eine fortlaufende Nummer (Seriennummer). 
 

 
 
Nach bestehen aller  Prüfungen  und nach der 
Kennzeichnung darf die Waffe in den Verkehr 
gebracht werden. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mitarbeiter beim Aufbringen des amtlichen Beschusszeichens 
 

 
Amtliche Beschusszeichen der Beschussämter 
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ANHANG 

VERZEICHNIS DER STAATLICH ANERKANNTEN PRÜFSTELLEN I N B.-W. 

MESSGERÄTE FÜR ELEKTRIZITÄT (E) 
 

Kurzzeichen  Adresse  Träger 

EA 3 
Schonacher Str. 2 
78098 Triberg 

EGT Energie GmbH 

EA 16 
Kornblumenstr. 7/1 
88046 Friedrichshafen 

Stadtwerk am See GmbH & Co. KG 

EA 20 
Rennstr. 4-6  
73728 Esslingen 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

EA 22 
Weipertstraße 39 
74076 Heilbronn 

NHF Netzgesellschaft  
Heilbronn-Franken mbH 

EA 30 
Durlacher Allee 87 
76131 Karlsruhe 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

EA 32 
Lotzbeckstr. 45 
77933 Lahr 

Elektrizitätswerk  
Mittelbaden AG & Co. KG 

EA 33 
Kurfürsten-Anlage Nr. 42-50  
69115 Heidelberg 

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH 

EA 34 
Waldseestr. 24  
76530 Baden-Baden 

Stadtwerke Baden-Baden 

EA 36 
Sandweg 22  
75179 Pforzheim 

Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG 

EA 41 
Hauffstr. 91  
72770 Reutlingen 

FairEnergie GmbH 

EA 50 
Karlstr. 1 
89073 Ulm 

SWU Energie GmbH 

EA 51 
Eybstr. 98-100  
73312 Geislingen 

Albwerk GmbH & Co. KG 

EA 61 
Schildgasse 20  
79618 Rheinfelden 

ED Netze GmbH 

EA 80 
Daxlander Str. 72 
76185 Karlsruhe 

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 

EA 90 
Eisbachstr. 51  
74429 Sulzbach-Laufen 

MBS AG 

EA 110*  
Bergener Ring 65 / 67  
01458 Ottendorf-Okrilla 

RITZ Instrument Transformers GmbH 

*  Prüfstelle mit Betriebsräumen in Baden-Württemberg 
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MESSGERÄTE FÜR GAS (G) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzzeichen  Adresse  Träger 

GA 1 
Hardeckstr. 2  
76185 Karlsruhe 

Itron GmbH 

GA 2 
Am Wallgraben 135 
70565 Stuttgart 

terranets bw GmbH 

GA 3 
Poststraße 105  
70190 Stuttgart 

EnBW Operations GmbH 

GA 4 
Daxlander Str. 72  
76127 Karlsruhe 

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 

GA 5 
Tullastraße 61  
79108 Freiburg 

 bnNETZE GmbH 

GA 6*  
Kallenbergstraße 5  
45141 Essen 

Open Grid Europe GmbH 

GA 7 
Max-Eyth-Str. 5 
73249 Wernau 

Elster GmbH 

GA 8*  
Andréstraße 71 
63067 Offenbach 

Soluvia Metering GmbH 

GA 9 
Mauermattenstr. 12a 
79183 Waldkirch i. Br. 

K. L. Bayer GmbH 

GA 11 
Obere Hardt 15  
76467 Bietigheim 

Inotech GmbH 

GA 12 
Forsthausstraße 3  
77866 Rheinau 

RMA Mess- und Regeltechnik GmbH & Co. KG 

GA 13 
Hauffstraße 89  
72762 Reutlingen 

FairEnergie GmbH 

GA 14*  
Sandreuthstr. 91  
90441 Nürnberg 

CentraPlus GmbH 

*  Prüfstelle mit Betriebsräumen in Baden-Württemberg 
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MESSGERÄTE FÜR WASSER (W) 

Kurzzeichen  Adresse  Träger  

WA 1 
Rudolf-Diesel-Str. 24-28 
69168 Wiesloch-Baiertal 

Engelmann Sensor GmbH 

WA 4 
Daxlander Str. 72 
76127 Karlsruhe 

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 

WA 5 
Waldseestr. 24  
76530 Baden-Baden 

Stadtwerke Baden-Baden 

WA 7 
Hahnweidstr. 61  
73230 Kirchheim u. Teck 

Zweckverband Landeswasserversorgung 

WA 14 
Schulze-Delitzsch-Str. 32  
70565 Stuttgart 

Hermann Fahrbach GmbH 

WA 16 
Obertalstr. 8  
78120 Furtwangen 

E. Wehrle GmbH 

WA 19 
Burgweg 3  
89601 Schelklingen 

Lorenz GmbH & Co. KG 

WA 22 
Thanheimer Straße 46  
72406 Bisingen 

ZAW  gGmbH 

 
 
 
 

MESSGERÄTE FÜR WÄRME (K) 
 

Kurzzeichen  Adresse  Träger  

KA 3 
Rudolf-Diesel-Str. 24-28  
69168 Wiesloch-Baiertal 

Engelmann Sensor GmbH 

KA 4 
Daxlander Str. 72  
76127 Karlsruhe 

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 

KA 6 
Obertalstr. 8  
78120 Furtwangen E. Wehrle GmbH 

 
 
 

Ein Verzeichnis aller Prüfstellen in Deutschland mit den örtlich zugelassenen Messmöglichkeiten befindet 
sich in einer Übersicht auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen 
(www.agme.de). 
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ANSCHRIFT DER BETRIEBSTELLEN DES LANDESBETRIEBS EBB W (2015) 

 
Regierungspräsidium Tübingen 
Eich- und Beschusswesen 
Baden- Württemberg (EBBW) 
-Direktion- 

Ulmer Straße 227B 
70327 Stuttgart 
 
Telefon: 0711 4071 - 0 
Telefax: 0711 4071 – 200 
E-Mail: ebbw.direktion@rpt.bwl.de 
Internet: www.ebbw.org 
 

 
 
 

  Betriebsstelle  Außenstelle  Anschrift /  Telefon /  E -Mail  

Beschussamt Ulm  

 

Albstraße 74 
89081 Ulm-Jungingen 
 
Telefon: 0731 9 68 51-0 
Telefax: 0731 9 68 51-99 
E-Mail: beschussamt@rpt.bwl.de  

Eichamt Albstadt  

 

Schillerstraße 83 
72458 Albstadt 
 
Telefon: 07431 9 22-0 
Telefax: 07431 9 22-55 
E-Mail: eichamt.albstadt@rpt.bwl.de 

 

Donaueschingen Hermann-Fischer-Allee 28 
78166 Donaueschingen 
 
Telefon: 0771 8 32 56-0 
Telefax: 0771 8 32 56-14 
E-Mail: eichamt.donaueschingen@rpt.bwl.de 

Eichamt Fellbach  

 

Stuttgarter Straße 86 
70736 Fellbach 
 
Telefon: 0711 957961-0 
Telefax: 0711 957961-99 
E-Mail: eichamt.fellbach@rpt.bwl.de 

Eichamt Freiburg  

 

Elsässer Straße 2a 
79110 Freiburg 
 
Telefon: 0761 12026 – 0 
Telefax: 0761 12026 – 29 
E-Mail: eichamt.freiburg@rpt.bwl.de 

Eichamt Karlsruhe  

 

Stephanienstraße 51 
76133 Karlsruhe 
 
Telefon: 0721 91206-0 
Telefax: 0721 91206-55 
E-Mail: eichamt.karlsruhe@rpt.bwl.de 
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Betriebsstelle  Außenstelle  Anschrift /  Telefon /  E -Mail  

Eichamt Heilbronn  

 

Brüggemannstraße 45 
74076 Heilbronn 
 
Telefon: 07131 98232-0 
Telefax: 07131 98232-99 
E-Mail: eichamt.heilbronn@rpt.bwl.de 

 

Schwäbisch Hall Ringstraße 58 
74523 Schwäbisch Hall 
 
Telefon: 0791 95412-60 
Telefax: 0791 95412-66 
E-Mail: eichamt.schwaebisch-hall@rpt.bwl.de 

Eichamt Mannheim  

 

Fahrlachstraße 46 – 48 
68165 Mannheim 
 
Telefon: 0621 44006-0 
Telefax: 0621 44006-39 
E-Mail: eichamt.mannheim@rpt.bwl.de 

Eichamt Ravensburg  

 

Kanalstraße 45 
88214 Ravensburg 
 
Telefon: 0751 363621-0 
Telefax: 0751 363621-35 
E-Mail: eichamt.ravensburg@rpt.bwl.de 

Eichamt Ulm - Dorn-
stadt  

 

Lerchenbergstr. 25 
89160 Dornstadt 
 
Telefon: 07348 40771-0 
Telefax: 07348 40771-69 
E-Mail: eichamt.ulm-dornstadt@rpt.bwl.de 



 

 

 

 

  



 

 

  



 



Regierungspräsidium Tübingen I Konrad-Adenauer-Straße 20 I 72072 Tübingen  
Telefon: 07071 757-0 I Telefax: 07071 757-3190 I pressestelle@rpt.bwl.de I www.rp-tuebingen.de 


